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Spital Aarberg
Wir sind für Sie da – 
in jedem Fall für 
jeden Fall.

Zentrale 032 391 82 82
Rettungsdienst 144

Verwendetes Papier:
Recycling, matt, ISO Weisse 60, 
100 % Altpapier, blauer Engel

gedruckt mit Öko-Strom

A.Z.	 Erscheint freitags

Nr. 22 	Amtliches Publikationsorgan
3232 Ins, 29. Mai 2026

Baubuplikation
Bauherrschaft: Roger und Stephan  
Jampen, Bielstrasse 32, 3237 Brüttelen

Projektverfasserin: e-serVIS Planungs 
GmbH, Neuenburgstrasse 5, 3236 Gampelen

Bauvorhaben:
Energiespeicheranlage für PV-Anlage

Parzelle: 420

Koordinaten: 2.578.200/1.208.400

Standort:  
Hünigengasse 23a, 3237 Brüttelen

Zone: Landwirtschaftszone 

Ausnahmen: keine 

Auflage-/Einspracheort   
Gemeindeverwaltung Brüttelen 
Lindengasse 7, 3237 Brüttelen 
www.portal.ebau.apps.be.ch

Auflage-/Einsprachefrist   
29. Juni 2026 

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel inner-
halb der Auflagefrist bei der Gemeinde Brüt-
telen einzureichen. Kollektiveinsprachen und 
vervielfältigte oder weitgehend identische 
Einsprachen haben anzugeben, wer die Ein-
sprechergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten befugt ist.  

Brüttelen, 29. Mai 2026

Gemeindeverwaltung BrüttelenB13/2

Brüttelen

Baupublikation
Gesuchstellerin: Immo Ausbau AG  
Ledeu 4a, 3182 Ueberstorf

Projektverfasserin: Immo Ausbau AG  
Ledeu 4a, 3182 Ueberstorf

Bauvorhaben: Verlängerung temporäre An-
lage (Baupiste), provisorische Erschliessung 
zu EFH sowie zukünftige Baustellenzufahrt bis 
Bauende WüB Bahnhofstrasse und Carport 
EFH, im Anschluss vollständiger Rückbau.

Standort, Parzelle Nr.: Bahnhofstrasse 
2577 Finsterhennen, Parzelle 139

Zonen: Dorfkernzone 

Schutzobjekt: Keines

Gewässerschutz: Gewässerschutzbereich 
üB; das Platzwasser wird zur Versickerung 
gebracht. 

Auflageort und Einsprachestelle   
Einwohnergemeinde Finsterhennen 
Zehntenweg 3, 2577 Finsterhennen 

Elektronische Einsicht:  
www.portal.ebau.apps.be.ch 

Einsprachefrist: 22. Juni 2026  

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 

Allfällige Einsprachen und Rechtsverwahrun-
gen sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einwohnergemeinde Finsterhennen, 
Zehntenweg 3, 2577 Finsterhennen, einzurei-
chen. Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
Einzeleinsprachen sind nur rechtsgültig, wenn 
angegeben wird, wer befugt ist, die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten  
(Art. 35 BauG).

Finsterhennen, 13. Mai 2026

Bauverwaltung FinsterhennenF6/2

Finsterhennen

Baupublikation
Bauherrschaft: Stiftung Seiler, Schlössli Ins 
Dorfstrasse 22, 3232 Ins

Projektverfasser:  
Michael Landolf, Kirchrain 12a, 3232 Ins 

Bauvorhaben:  
Sanierung Töpferei und Neubau Laube

Standort: Parzelle 2548  
Dorfstrasse 22, Ins  
Koordinaten 2.574.565/1.206.407  
Kernzone A, Ortsbildschutzgebiet  
Baugruppe B des Bauinventars

Vorgesehene  
Gewässerschutzmassnahmen:  
Anschluss an die Gemeindekanalisation

Auflageort und Einsprachestelle   
Gemeindeverwaltung Ins 

Auflage eBau   
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20652

Auflage- und Einsprachefrist
22. Juni 2026

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lagefrist einzureichen.

Ins, 11. Mai 2026

Gemeindeverwaltung InsJ103/2

Baupublikation
Bauherrschaft: Fabian Feissli  
Bielstrasse 80, 3232 Ins

Projekt: LBA Bern, Milchstrasse 9 
3072 Ostermundigen 

Bauvorhaben: Neubau Ökonomiegebäude 
mit Kühlraum, Einstellfläche, Lagerräumen,
Paloxenlager und Waschplatz, inkl.  
Erstellung von Mitarbeiterparkplätzen

Standort: Bielstrasse 80, Parzelle Nr. 5302 
Landwirtschaftszone

Ausnahmen:  
Unterschreiten des Waldabstandes

Auflage- und Einsprachefrist   
29. Juni 2026

Auflagestelle  Gemeindeverwaltung Ins 
Dorfplatz 2, 3232 Ins oder einsehbar im 
eBau: www.portal.ebau.apps.be.ch

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
Profile im Gelände verwiesen

Einsprachen, Rechtsverwahrungen und Las-
tenausgleichsbegehren sind schriftlich und 
begründet beim Regierungsstatthalteramt 

Ins

D135/2

Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 3270 Aar-
berg, einzureichen. Lastenausgleichsansprü-
che, die nicht innerhalb der Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken.

Bei Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprache-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten.

Aarberg, 26. Mai 2026

Regierungsstatthalteramt Seeland

Baupublikation 
Bauherrschaft: BauInvest 11 GmbH  
Hauptstrasse 26, 4522 Rüttenen

Projekt: BauTeam 11 GmbH  
Hauptstrasse 25, 4522 Rüttenen 

Bauvorhaben: Neubau Mehrfamilienhaus 
mit Einstellhalle (Erstwohnungen)  

Standort: Hauptstrasse, Parzelle Nr. 1383 
Gemischte Wohn- und Arbeitszone (WA) 

Ausnahme:  
Unterschreiten des Strassenabstandes 

Auflage- und Einsprachefrist   
22. Juni 2026 

Auflagestelle  Gemeindeverwaltung  
Lüscherz, Hauptstrasse 19, 2576 Lüscherz 
oder einsehbar im eBau:  
www.portal.ebau.apps.be.ch

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
Profile im Gelände verwiesen

Einsprachen, Rechtsverwahrungen und Las-
tenausgleichsbegehren sind schriftlich und 
begründet beim Regierungsstatthalteramt 
Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 3270 Aar-
berg, einzureichen. Lastenausgleichsansprü-
che, die nicht innerhalb der Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken.

Bei Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprache-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten.

Aarberg, 18. Mai 2026

Regierungsstatthalteramt SeelandD129/2

Baupublikation 
Bauherrschaft: Grimm Erich  
Hauptstrasse 28, 2576 Lüscherz

Projektverfasserin: Marolf Haustechnik AG 
Vinelzstrasse 44, 3235 Erlach 

Bauvorhaben:  
Ersatz Elektroheizung mit Wärmepumpe  

Standort/Parzelle:  
Hauptstrasse 28, Parzelle Nr. 553 

Nutzungszone:  
Gemischte Wohn- und Arbeitszone WA 

Koordinaten: 2.578.337/1.210.587 

Ausnahmen: Keine 

Auflageort und Einsprachestelle  
Gemeindeverwaltung, Hauptstrasse 19 
2576 Lüscherz (während den Bürozeiten) 
oder https://www.portal.ebau.apps.be.ch

Auflage- und Einsprachefrist  
22. Juni 2026

Es wird auf die Gesuchsakten und die Profile
verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 

Lüscherz

L14/2

schriftlich und begründet im Doppel während 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls allfäl-
lige Lastenausgleichsbegehren. Lastenaus-
gleichsansprüche, die nicht innert der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 30 und 31 BauG). Bei Kollektiveinspra-
chen und vervielfältigten oder weitgehend 
identischen Einsprachen ist anzugeben, wer 
befugt ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten.

Lüscherz, 13. Mai 2026

Gemeinderat Lüscherz

Baupublikation
Bauherrschaft: Sandra & Renzo Picceni 
Bahnhofplatz 14, 3225 Müntschemier

Projektverfasserin: Käsermann & Partner 
Architekten AG, Thomas Bongni,  
Dorfstrasse 2, 3225 Müntschemier

Bauvorhaben:  
Abbruch Treppe, Anbau WC und Treppe

Standort: Parzelle Nr. 184 
Bahnhofplatz 14, 3225 Müntschemier 
Koordinaten 2.577.390.67/1.204.794.12

Nutzungszone: Wohn- und Arbeitszone A 

Auflagestelle
Gemeindeverwaltung Müntschemier 

Auflagefrist  30. Juni 2026   

Auflage eBau: www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20768

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 

Müntschemier



Kirchenzettel                                                              

Reformierte Kirchgemeinde  
Erlach-Tschugg
Sonntag, 31. Mai, 9.30 Uhr,  
Mehrzweckanlage Tschugg: Gottesdienst
Thema: «Verwurzelt» Röm 11,  
(Predigtreihe zum Römerbrief 8/12)  
Philipp Bernhard, Pfarrer 
Peter Alborn, Piano  
Anschliessend Apéro

Predigttaxi: Anmeldung bis am  
Vortag, 12 Uhr unter Telefon 079 622 06 23

Reformierte Kirchgemeinde 
Gampelen-Gals
Sonntag, 31. Mai 
Beachten Sie das Gottesdienstangebot  
in den Nachbargemeinden
In Gampelen oder Gals findet  
kein Gottesdienst statt

Reformierte Kirchgemeinde Ins
Sonntag, 31. Mai, 9.30 Uhr 
Kirche: Gottesdienst

Thema: «Was man als erstes so sagt…» 
Lukas 10,1-9  
S. Käser Hofer, Pfarrerin  
M. Neugebauer, Pfarrer  
Albina Asadullina, Sopran  
und Offenes Chiuche-Singe
Anschliessend Kirchgemeindeversammlung

WEITERE ANLÄSSE
Chiuchemüüsli
Freitag, 29. Mai, 9.30 Uhr 
vor der Kirche 

Spielnachmittag
Freitag, 29. Mai, 14 Uhr 
Restaurant zum Wilden Mann, Ins

Offenes Chiuche-Singe
Freitag, 29. Mai, 19 Uhr,  
Singprobe, Kirchgemeindehaus
Sonntag, 31. Mai, 9.30 Uhr, Gottesdienst 
Einsingen 9 Uhr, Kirche

Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 31. Mai, nach dem Gottesdienst 
im Kirchgemeindehaus

Suppenzmittag
Donnerstag, 4. Juni, 12 Uhr 
Kirchgemeindehaus

Reformierte Kirchgemeinde  
Siselen-Finsterhennen
Sonntag, 31. Mai, kein Gottesdienst
Beachten Sie die Gottesdienste  
in der Region

KUW 7. und 8. Klasse
Beat Hänggi, Pfarrer
Dienstag, 2. Juni, 17 Uhr
Kirchgemeindehaus

Kirchgemeindeversammlung
Mittwoch, 3. Juni, 19.30 Uhr 
Kirchgemeindehaus

Reformierte Kirchgemeinde  
Vinelz-Lüscherz
Sonntag, 31. Mai, 9.30 Uhr  
Gottesdienst  
im Gemeindesaal Lüscherz 
Predigt: Pfr.  D. Hasler 
Musik: M. Flückiger 
Im Anschluss Kirchgemeindeversammlung

20.30 Uhr	Vollmondsingen  
	 in der Kirche

Pfarreizentrum St. Maria Ins

Sonntag, 31. Mai 
10.15 	 Eucharistiefeier
	 G. Zovko  

E VANG E L I S C H E S
G EME I N S C HA F T SWE R K
www.egw-kerzers.ch

KATHOLISCHE KIRCHE SEELAND

Donnerstag, 4. Juni
8.30 Laudes
9.00 Kommunionfeier

Pfarreizentrum St. Peter und 
Paul Täuffelen

Freitag, 5. Juni 
12 Uhr 	 Mittagstisch  
	 im Gemeindesaal Vinelz. 
	 Anmeldung bis Mi, 3.5.,  
	 18 Uhr an 032 338 11 38

schriftlich und begründet im Doppel während 
der Auflagefrist bei der Gemeindeverwaltung 
Müntschemier einzureichen, ebenfalls allfäl-
lige Lastenausgleichsbegehren. Lastenaus-
gleichsansprüche, die nicht innert der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwirken.

Bei Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. Sollte 
die Postzustellung durch eine grosse Anzahl 
an Einsprachen mit unverhältnismässigem 
Aufwand verbunden sein, erfolgt die Veröf-
fentlichung von Verfügungen und Entschei-
den im Anzeiger Region Erlach.

Müntschemier, 29. Mai 2026	

Gemeindeverwaltung MüntschemierM18/2

Baupublikation
Bauherrschaft: Beatrice Boldini Favre  
Römerstrasse 32, 2563 Ipsach

Projekt:  
Hebag Gehri AG, Gasse 35, 3234 Vinelz

Bauvorhaben: Anheben des bestehenden 
Ferienhauses, Sanierung und Anbau

Standort: Lüscherzstrasse 15, Parzelle  
Nr. 360, Uferschutzplan gemäss SFG,  
Teilplan 2, Sektor FH, Ferienhauszone

Ausnahme:  
Unterschreiten der Raumhöhe

Auflage- und Einsprachefrist   
22. Juni 2026

Auflagestelle  Gemeindeverwaltung Vinelz 
Dorfstrasse 42, 3234 Vinelz oder einsehbar 
im eBau: www.portal.ebau.apps.be.ch

Es wird auf die Gesuchsakten und die Profile
im Gelände verwiesen.

Einsprachen, Rechtsverwahrungen und Las-
tenausgleichsbegehren sind schriftlich und 
begründet beim Regierungsstatthalteramt 
Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 3270 Aar-
berg, einzureichen. Lastenausgleichsansprü-
che, die nicht innerhalb der Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken.

Bei Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprache-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten.

Aarberg, 18. Mai 2026

Regierungsstatthalteramt SeelandD128/2

Vinelz

Richterliches Verbot
Der Eigentümer der Parzelle, Ins 
Grundbuchblatt-Nummern 2080, 6193, 
6194, 6195, 6197, 6198, lässt hier-
mit diese Liegenschaft gegen Besit-
zesstörung jeder Art gemäss Artikel 
258 ZPO mit einem richterlichen Ver-
bot belegen. 

Verboten ist insbesondere, das Par-
kieren von Motorfahrzeugen, Fahrrä-
dern und anderen Fahrzeugen durch 
Unbefugte auf den zu diesen Liegen-
schaften gehörenden ober- oder un-
terirdischen Parkplätzen.

Widerhandlungen werden der Staats-
anwaltschaft angezeigt und gemäss 
Art. 258 Abs. 1 ZPO mit einer Busse 
bis zu Fr. 2000.– bestraft.

Bewilligt

Biel/Bienne, 24. April 2026

	 Regionalgericht
	 Berner Jura-Seeland
	 Zivilabteilung

	 Der Gerichtspräsident:
	 Sidler

Wer das Verbot nicht anerkennen 
will, hat innert 30 Tagen seit dessen
Bekanntmachung und Anbringung 
auf dem Grundstück beim Gericht 
Einsprache zu erheben. Die Ein-
sprache bedarf keiner Begründung.

Die Einsprache macht das Verbot 
gegenüber der einsprechenden 
Person unwirksam.
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Finsterhennen – ist eine kleine charmante Gemeinde mit rund 600 Einwohnern 
im Berner Seeland. 
 
Aufgrund einer Umstrukturierung suchen wir per 1. Januar 2027 oder nach 
Vereinbarung eine/n 
 

Hauswart/in (80-100%) 
 
Ihre Aufgaben: 

 Reinigung, Pflege und laufender Unterhalt der öffentlichen 
Liegenschaften, Anlagen und Plätze der Gemeinde Finsterhennen 

 Ansprechperson für interne und externe Partner, inklusive der 
Schulleitung und des Lehrpersonals 

 Vergabe, Betreuen und Überwachen von Aufträgen an externe 
Dienstleistungserbringer 

 Ausführen von Wartungs- und Reparaturarbeiten 
 Sicherstellung einwandfreier Funktion der technischen Einrichtungen 

 
Sie bringen mit: 

 Ausbildung zum Fachmann/zur Fachfrau für Betriebsunterhalt oder eine 
ähnliche Ausbildung 

 Führerausweis Kategorie B  
 Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick 
 Hohe Eigenverantwortung und Eigeninitiative 
 Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 
 Flexible und belastbare Persönlichkeit 
 Freude am Umgang mit Kindern und Erwachsenen 

 
Sie erwartet: 
Ein vielseitiges Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung und 
Gestaltungsspielraum, selbständige und abwechslungsreiche Arbeit in einem 
dynamischen Umfeld sowie zeitgemässe Arbeitsbedingungen. 
 
Hat unsere Stellenausschreibung Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen samt Foto entweder elektronisch 
an gemeinde@finsterhennen.ch oder per Post an die Adresse der 
Gemeindeverwaltung. 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Gemeindepräsident, Marcel Bergauer, 
per Mail an marcel.bergauer@finsterhennen.ch oder die Gemeindeverwaltung 
telefonisch unter 032 396 12 77. 
 
Gemeinde Finsterhennen 
Zehntenweg 3 
2577 Finsterhennen 
 
Tel. 032 396 12 77 
www.finsterhennen.ch 

 

F7

Burgergemeinde Erlach

Ordentliche  
Versammlung 
Montag, 29. Juni 2026, 19.30 Uhr 
Forsthaus Jolimont

Traktanden:

1.	Protokoll
2.	Rechnung 2025
3.	Totalwaldreservat
4. Verschiedenes

Erlach, 26. Mai 2026

Der Burgerrat

E35
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Kanton Bern

Schutzbeschluss zum Naturschutzgebiet  
«Aaredelta am Bielersee»
Gemeinden Lüscherz, Hagneck und Täuffelen-Gerolfinge

Beschluss der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion

Die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern, gestützt auf  
Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 der Verordnung vom 28. Oktober 1992 über den Schutz 
der Auengebiete von nationaler Bedeutung (Auenverordnung; SR 451.31), Artikel 3 
Absatz 1 und Artikel 5 der Verordnung vom 7. September 1994 über den Schutz der 
Flachmoore von nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung; SR 451.33), Artikel 5 
und 6 der Verordnung vom 21. Januar 1991 über die Wasser- und Zugvogelreservate 
von internationaler und nationaler Bedeutung (WZVV, SR 922.32) sowie Artikel 14 
Absatz 2 und Artikel 36 Absatz 1 bis 3 des Naturschutzgesetzes vom 15. September 
1992 (NSchG; BSG 426.11) beschliesst:

I.	 Unterschutzstellung
1.	 Das Mündungsdelta der Aare im Bielersee sowie die angrenzenden Uferab-

schnitte mit den vorgelagerten Flachwasserzonen, Feuchtgebieten und Auen-
lebensräumen sowie Teile des Strandbodens in den Gemeinden Lüscherz, Ha-
gneck und Täuffelen-Gerolfingen werden unter den Schutz des Kantons gestellt. 

II.	 Schutzziele
2.	 Das Schutzgebiet bezweckt: 
	 -	die Erhaltung, Förderung und Aufwertung des Mosaiks von Lebensräumen der 

Auen, Flachmoore, Ufer, dynamischen Verlandungszonen und aquatischen  
Lebensräumen;

	 -	den Schutz und die Förderung der auf diese Lebensräume angewiesenen Tier- 
und Pflanzenarten sowie ihrer ökologischen Voraussetzungen; insbesondere 
der seltenen, gefährdeten und national prioritären Arten;

	 -	die Sicherstellung der aus ökologischer Sicht notwendigen Puffer;
	 -	die Sicherstellung einer den Schutzzielen dienenden land- und forstwirtschaft-

lichen Nutzung und Pflege sowi
	 -	die Ordnung der verschiedenen Freizeitnutzungen im Sinne der Schutzziele.

III.	 Abgrenzung
3.	 Das Schutzgebiet ist auf einem Plan 1:5000 vom 30. April 2026 eingetragen. 

Der Plan ist Bestandteil dieses Beschlusses. Das Schutzgebiet umfasst folgende 
Grundstücke:

	 -	Gemeinde Täuffelen-Gerolfingen: Grundbuchblätter Nrn. 9, 104 und 797 jeweils 
teilweise, sowie Grundbuchblätter Nrn. 1406 und 1409 (Baurechtsparzellen) je-
weils ganz, inklusive die dem Ufer vorgelagerte Seeparzelle;

	 -	Gemeinde Hagneck: Grundbuchblätter Nrn. 19 und 48 jeweils teilweise, inklu-
sive die dem Ufer vorgelagerte Seeparzelle;

	 -	Gemeinde Lüscherz: Grundbuchblätter Nrn. 18, 26, 35, 36, 50 und 1134 jeweils 
teilweise, inklusive die dem Ufer vorgelagerte Seeparzelle.

IV.	 Schutzbestimmungen
4.	 Im ganzen Schutzgebiet sind sämtliche Veränderungen, Vorhaben, Eingriffe und 

Verhaltensweisen, die den Schutzzielen zuwiderlaufen, untersagt, insbesondere: 
a)	  das Errichten von Bauten, Werken und Anlagen;

	 b)	 Terrainveränderungen, insbesondere Ablagerungen und Auffüllungen, sowie 
die Gewinnung von Rohstoffen;

	 c)		 Eingriffe in den Wasserhaushalt;
	 d)	 das Betreten des Schutzgebiets ausserhalb der im Schutzplan bezeichneten 

Fuss- und Fahrwege. Der zum «Badebereich Hagneck» (Zone B1) führende 
Fussweg darf nur vom 1. Juni bis 30. September benutzt werden;

	 e)		 das Befahren mit Fahrzeugen jeglicher Art sowie das Reiten und das Führen 
von Pferden ausserhalb der im Schutzplan bezeichneten Fahrwege;

	 f)		 das Laufenlassen von Hunden. Diese sind an der Leine (maximal 3 Meter 
lang) zu führen;

	 g)		 das Eindringen in die Wasserfläche, das Befahren derselben, wie auch das 
Anlegen an Ufern, mit Booten und mit Spiel- und Sportgeräten jeglicher Art 
(inklusive ferngesteuerte);

	 h)		 das Baden, das Schwimmen und das Tauchen;
	 i)		  das Starten, Überfliegen und Landen mit unbemannten Luftfahrzeugen (inkl. 

Drohnen unter 30 kg) sowie die Benützung von ferngesteuerten Spiel- und 
Sportgeräten;

	 j)		  das Anzünden von Feuern und die Inbetriebnahme von Grillapparaten ausser-
halb der im Schutzplan markierten Feuerstelle;

	 k)		 das Aufstellen von Zelten, Wohnmobilen, Campingwagen, Unterständen und 
anderen temporären Einrichtungen;

	 l)		  das Biwakieren und das Übernachten im Freien zwischen Sonnenuntergang 
und Sonnenaufgang;

	 m)	das Spielen oder Abspielen von lauter Musik sowie das Zünden von Feuer-
werk;

	 n)		 die Durchführung von kommerziellen oder öffentlich ausgeschriebenen Ver-
anstaltungen;

	 o)		 das Stören, Fangen, Verletzen oder Töten von Tieren sowie das Beschädigen 
oder Zerstören ihrer Behausungen, Unterschlüpfe, Nester und Gelege;

	 p)	 das Pflücken, Ausgraben und Schädigen von Pflanzen, einschliesslich Pilzen, 
Moosen, Flechten und Beeren;

	 q)	 das Einbringen oder Aussetzen von Pflanzen und Tie en sowie die Imkerei;
	 r)		 das Wegwerfen, Ablagern oder Einleiten von Abfällen (inkl. menschlichen und 

tierischen Ausscheidungen), Materialien und Flüssigkeiten jeglicher Art;
	 s)		 die intensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung;
	 t)		 die Verwendung von Düngern und Pestiziden.

5.	 In der im Schutzplan markierten Zone A sind abweichend von Ziffer 4 jeweils 
vom 1. Juni bis 30. September erlaubt: 

	 a)		 das Befahren, das Ankern und der Aufenthalt auf der Wasserfläche mit Boo-
ten, Schlauchbooten sowie Kajaks, Kanus, SUP und ähnlichen Spiel- und 
Sportgeräten;

	 b)	 das Baden und Schwimmen (auch mit Schwimmhilfen).

	 Generell untersagt in Zone A sind: Kitesurfen, Windsurfen sowie Wing-, E-, 
Pumpfoiling und ähnliche Freizeitnutzungen. Ebenfalls untersagt ist das Anlegen 
an Ufern, sofern dies in Konflikt steht mit den Schutzzielen und die betreffende 
Fläche durch die Abteilung Naturförderung (ANF) vor Ort markiert wurde.

6.	 In den auf dem Schutzplan markierten Zonen B1 und B2 gelten abweichend von 
Ziffer 4 die folgenden speziellen Bestimmungen:

	 i)		  Zone B1 (Badebereich Hagneck): Das Baden, Schwimmen (auch mit Schwimm-
hilfen) und das Betreten des Sees sowie der Aufenthalt an Land sind vom  
1. Juni bis 30. September erlaubt. Ausserhalb dieses Zeitfensters gilt in der 
ganzen Zone B1 ein vollständiges Betretverbot.

	 ii)		 Zone B2 (Badebereich Lüscherz): Das Baden, Schwimmen (auch mit 
Schwimmhilfen) und das Betreten des Sees sind vom 1. Juni bis 30. Septem-
ber erlaubt. Der Aufenthalt an Land sowie die Benützung der im Schutzplan 
markierten Feuerstelle sind ganzjährig erlaubt.

7.	 In der im Schutzplan markierten Zone C ist abweichend von Ziffer 4 die bisherige 
landwirtschaftliche Nutzung weiterhin erlaubt.

8.	 Die Abteilung Naturförderung (ANF) kann in begründeten Fällen Ausnahmen von 
den Schutzbestimmungen bewilligen.

9.	 Gewährleistet sind:
	 a)		 Massnahmen und pflegerische Eingriffe, die den Schutzzielen dienen sowie 

das schutzzieldienliche Management von Neobiota und weiteren schadstif-
tenden Arten nach Absprache mit der ANF;

	 b)	 fische eiliche Management- und Revitalisierungsmassnahmen zur Artenför-
derung nach Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b des Fischereigesetzes vom 21. Juni 
1995 (FiG; BSG 923.11) sowie der Betrieb und die Wirkungskontrolle des Um-
gehungsgerinnes des Wasserkraftwerks Hagneck nach Absprache mit der 
ANF;

	 c)		 das Befahren zum Zweck der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung und 
Pflege

	 d)	 das Befahren der Wasserflächen sowie Drohnenaufnahmen im Rahmen sämt-
licher polizeilicher Aufgaben sowie behördliche Fahrten und Arbeiten (inklusi-
ve den von Behörden beauftragten Drittunternehmen) im Zusammenhang mit 
Schwemmholzräumungen und Bergungsarbeiten;

	 e)		 der Betrieb und bauliche Anpassungen an der Schwemmholzsperre nach ge-
meinsam mit der ANF erarbeiteten Prozessabläufen unter Berücksichtigung 
der jeweils aktuellen hydraulischen Bedingungen und Entwicklungen;

	 f)		 die Pflege des Unterwasserkanals gemäss der Vereinbarung der ANF mit der 
Bielersee Kraftwerke AG;

	 g)		 der technische Uferunterhalt der Bielersee Kraftwerke AG gemäss Konzessi-
onsbestimmungen;

	 h)		 der Fortbestand, der Betrieb, der Unterhalt sowie der Umbau, Ersatz und die 
Erneuerung der Anlagen der BKW Energie AG;

	 i)		  der technische Unterhalt der geodätischen Messeinrichtungen der Stauan-
lage gemäss Überwachungsreglement und Anordnungen der Stauanlagen-
Aufsichtsbehörde, einschliesslich des hierfür nötigen Rodens und Zurück-
schneidens der Vegetation nach Absprache mit der ANF;

	 j)		  wasserbauliche Massnahmen an den Gewässern Länggraben und Mooska-
nal gemäss den Artikeln 6–9 des Wasserbaugesetzes vom 14. Februar 1989 
(WBG; BSG 751.11) nach Absprache mit der ANF;

	 k)		 der Grabenunterhalt auf den Strandböden Täuffelen und Lüscherz gemäss 
Grabenunterhaltskonzepten der BG Täuffelen, der BG Lüscherz und der ANF;

	 l)		  die durchgängige Befahrbarkeit der Aare von oberhalb des Wasserkraftwerks 
Hagneck bis in den Bielersee und umgekehrt und die Benutzung der Boots-
transportanlage des Wasserkraftwerks Hagneck. Das Schutzgebiet muss je-
weils auf direktem Weg im Hauptlauf und mit grösstmöglichem Abstand zu 
den Ufern durchfahren werden. Dabei darf nicht geankert oder auf andere Art 
und Weise angehalten oder die Fahrt verzögert werden.

	 m)	die Regulierung des Wasserpegels der Jurarandseen gemäss interkantona-
lem Regulierungsreglement und unter Berücksichtigung der nötigen Einstel-
lungen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes an den Seen und der 
Aare im Unterlauf des Wehres, inkl. Prognoseregulierung;

	 n)		 der Betrieb, der Unterhalt und die Erneuerung der bestehenden, unterirdisch 
verlaufenden Abwasser-Druckleitungen der Einwohnergemeinde Lüscherz.

	 o)		 die Benützung und der Unterhalt der Uferwege gemäss dem See- und Flus-
sufergesetz vom 6. Juni 1982 (SFG; BSG 704.1) unter Einhaltung von Ziffer 4 
dieses Beschlusses.

V.	 Verschiedene Bestimmungen
10. 	Landwirtschaftliche Nutzung: Die landwirtschaftliche Nutzung im Schutzgebiet 

ist gewährleistet. Sie muss jedoch nach naturschützerischen und ökologischen 
Gesichtspunkten und gemäss den Vorgaben der ANF erfolgen. Hierfür sind die 
betroffenen Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter durch die ANF angemessen 
zu entschädigen. Die Nutzungsvorgaben und die finanziellen Abgeltungen sind 
mittels Bewirtschaftungsverträgen zwischen der ANF und den Bewirtschaftern 
festzulegen (Ausnahme: Zone C gemäss Ziffer 7).

11.	Forstwirtschaftliche Nutzung: Die forstwirtschaftliche Nutzung im Schutzgebiet 
ist gewährleistet. Sie muss jedoch nach naturschützerischen und ökologischen 
Gesichtspunkten und gemäss den Vorgaben der ANF erfolgen. Hierfür sind die 
betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer angemessen zu ent-
schädigen. Die Nutzungsvorgaben und die finanziellen Abgeltungen sind unter 
Zustimmung der ANF vertraglich zwischen dem Amt für Wald und Naturgefahren 
(AWN) und den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern festzulegen.

12.	Die ANF ordnet im Schutzgebiet die für den Arten- und Lebensraumschutz er-
forderlichen Massnahmen an. Dies umfasst insbesondere Aufwertungsmassnah-
men, Unterhalts- und Pflegemassnahmen, Besucherlenkungs- und Sensibilisie-
rungsmassnahmen sowie Bestandeserhebungen und Lebensraumkartierungen 
im Sinne der Schutzziele.

13.	Benützung und Unterhalt bestehender bewilligter Bauten, Werke und Anlagen 
bei unveränderter Nutzung bleiben gewährleistet. Der Wegunterhalt liegt in der 
Zuständigkeit der jeweiligen Standortgemeinde, sofern es sich um offizielle Wege 
oder Uferwege nach SFG handelt.

14. 	Für die landseitige Markierung, die Markierung der Badebereiche, die Aufsicht im 
Schutzgebiet sowie die naturschützerische Pflege ist die ANF verantwortlich.

15.	Für die Umsetzung der seeseitigen Signalisierung ist das Strassenverkehrs- und 
Schifffahrtsamt (SVSA) zuständig. Es wird von der ANF und dem Jagdinspek-
torat (JI) beauftragt, die speziellen Zonen und Vorschriften zu verfügen und zu 
signalisieren.

16.	Für die Ausübung der Jagd gelten vorbehältlich der Ziffern 4d–4g die einschlägi-
gen gesetzlichen Bestimmungen.

17.	Für die Ausübung der Fischerei gelten vorbehältlich der Ziffern 4g und 5 die ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

18.	Widerhandlungen gegen diesen Beschluss werden mit Busse bestraft.

19.	Bei Missachtung der Vorschriften dieses Beschlusses kann die ANF die Herstel-
lung des recht-mässigen Zustandes innert angemessener Frist verfügen. Wird 
eine solche Anordnung nicht befolgt, so ist die ANF befugt, die notwendigen 
Massnahmen auf Kosten des Fehlbaren durchführen zu lassen. 
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Gemeinsam 
sehen wir mehr

Spendenkonto: 
IBAN CH34 0900 0000 3000 2887 6 

sbv-fsa.ch

Wir lassen nicht zu...

...dass Insekten Ihnen den Schlaf rauben!

Insect-Systeme
Kurz Technik GmbH

3225 Müntschemier, 032 313 53 11, www.fl exnet.ch

Tür + Tor

Die neue Design-Linie im Partner-Look

Beratung . Planung . Montage . Service

Ihr Regionalvertreter – kompetent und zuverlässig

CH-3206 Biberen
Tel. 031 751 09 59 info@rebsamenag.ch
Fax 031 751 19 59 www.rebsamenag.ch

nachhaltigkeitsinitiative.ch

Antwort

Wollen Sie die Volksinitiative 

«Keine 10-Millionen-Schweiz! 

(Nachhaltigkeitsinitiative)» 

annehmen?

Stimmzettel für die Volksabstimmung 

vom 14. Juni 2026

Mass halten!

Auch mit einem JA können bis 2050 rund 40’000 
gesuchte Fachkräfte pro Jahr einwandern!

Jetzt spenden! PK 80-8274-9
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Région 
des Trois-Lacs

Regional einkaufen  Regional einkaufen  
und profitieren.und profitieren.

J112/2

Ihre Wünsche jetzt kostenlos regeln
mit der Bestattungsvorsorge von Hirter.

032 338 11 45
BESTATTUNGSDIENST | POMPES FUNÈBRES

HIRTER

D66/x

M1/x

R e g i o n  I n s  –  K e r z e r s  –  M u r t e n
Bestatter mit Eidg. Fachausweis

Tel. 032 313 10 00 
www.bestattungsdienst-beyeler.ch

Martin Beyeler

 

 

 

 
  

 
Einladung 

 
zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre 

der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG 
 

Montag, 22. Juni 2026, 15.00 Uhr, MS Petersinsel, im Hafen von Biel/Bienne 
(Türöffnung 14.00 Uhr) 

 
 
Traktanden 
 
1. Konstituierung der Versammlung 

 
2. Geschäftsbericht 2025 mit Lagebericht und Jahresrechnung 

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2025 mit Lagebericht und Jahres-
rechnung unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen. 

 
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäfts-
jahr 2025 Entlastung zu erteilen. 
 

4. Wahl des Verwaltungsrates Amtsperiode 2026 bis 2030 
4.1 Kenntnisnahme der Demissionen von Margrit Bohnenblust, Petra Frommert, Sandra 

Hess, Adrian Jakob und André Kurth. 
4.2 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Stefanie Ingold für Solothurn und 

Marco Ammon für Ligerz. 
4.3 Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Tobias Egger für Nidau, Hanspeter Gerber 

für Erlach, Bramwell Kaltenrieder für Twann-Tüscherz, Luca Longo für La Neuveville und 
Annelies Zeidler Batschelet. 

 
5. Verschiedenes 
 
Hinweise 

Im Anschluss an die Generalversammlung wird während einer Rundfahrt ein Imbiss serviert. 

Den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird eine persönliche Einladung zur Generalver-
sammlung direkt zugestellt. An der Generalversammlung teilnahmeberechtigt sind alle am 29. Mai 2026 im Aktienre-
gister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 1. Juni bis 23. Juni 2026 können 
keine Eintragungen oder Übertragungen im Aktienregister vorgenommen werden.  

Der Geschäftsbericht ist auf der Webseite der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft online verfügbar und kann dort ein-
gesehen bzw. heruntergeladen werden. Ein ausgedrucktes Exemplar liegt ab dem 2. Juni 2026 bis zur Generalver-
sammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Auf Wunsch wird 
eine Ausfertigungskopie zugestellt. 

 
Biel/Bienne, im Mai 2026 Für den Verwaltungsrat 
 
 Erich Fehr, Präsident 
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20. Dieser Schutzbeschluss ist ins Inventar der kantonalen Naturschutzgebiete auf-
zunehmen.

21. Der Hinweis auf den vorliegenden Schutzbeschluss ist unter Angabe der Ge-
bietsbezeichnung und der Grundbuchblattnummern der Grundstücke im Amts-
blatt des Kantons Bern, im Anzeiger Region Erlach und im Nidauer Anzeiger zu 
veröffentlichen. Die Publikation erfolgt zudem im Internet auf der Internetseite 
der ANF. Der Schutzbeschluss wird erst wirksam, wenn er in Rechtskraft erwach-
sen ist. 

22. Durch diesen Schutzbeschluss werden der Beschluss des Regierungsrats Nr. 
2698 vom 11. Mai 1954 betreffend «Naturschutzgebiet Aaredelta Hagneck» und 
der Beschluss des Regierungsrats Nr. 3298 vom 30. August 1972 betreffend 
«Naturschutzgebiet Seestrand Lüscherz» aufgehoben.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Schutzbeschluss kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung beim Verwal-

tungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Speichergasse 
12, 3011 Bern, nach den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspfl egegesetzes 
Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist schriftlich und mindestens drei-
fach einzureichen. Sie hat einen Antrag, eine Begründung und eine Unterschrift 
zu enthalten. Der angefochtene Schutzbeschluss sowie weitere greifbare Be-
weismittel sind beizulegen.

Der Schutzplan sowie die zugehörigen Vorschriften (Schutzbeschluss) sind 
online abrufbar über:

– www.be.ch/natur (Aktuelles)
– im Geoportal des Kantons Bern in der «Naturschutzkarte» unter «Naturschutz-

gebiete»

Trauerdrucksachen
info@daetwiler.ch



AUTOHAUS GERTSCH AG
Bielstrasse 27, 3232 Ins
T 032 313 22 25

info@autohausgertsch.ch 
www.autohausgertsch.ch

Abgebildetes Modell: PEUGEOT E-3008 LAUNCH EDITION Elektromotor 325 PS Dual Motor AWD, CO₂-Emissionen (kombiniert, WLTP): 0 g / km, Verbrauch (kombiniert, WLTP): 21,5 kWh / 100 km, 
Energieeffizienzkategorie: C. *Maximale elektrische Reichweite im kombinierten WLTP Zyklus.

E-3008
100% ELECTRIC

• Allradantrieb
• Bis zu 513 km Reichweite*
• Panoramic i-Cockpit® mit 21-Zoll-

HD-Panoramabildschirm

GEBAUT FÜR DIE GRANDE  
NATION: DIE SCHWEIZ.



Dorfstrasse 31
3232 Ins
032 313 36 36
www.inskino.ch

IM BANN DER QUARZKRISTALLE
Fr 29.- So 31.5. und Mi 3.6. je 20 Uhr
Dialekt/d/f - ab 6 - 95’
Quarzkristalle - die prächtigen Gebilde aus dem 
Inneren der Berge locken seit Jahrhunderten 
«Strahlner» in die Urner Alpen. Der Film spürt 
ihrer Leidenschaft nach und begleitet sie bei ihrer 
gefährlichen Arbeit in der archaischen Bergland-
schaft, die sich in den letzten Jahren markant 
verändert hat.                         .

DER SUPER MARIO GALAXY FILM                  
Fr 22.- So 24.5. und Mi 27.5. je 20 Uhr
Deutsch - ab 6 (10) - 98’
Die Klempner Mario und Luigi haben zusammen 
mit Prinzessin Peach den fiesen Bowser besiegt. 
Doch nun droht neues Ungemach, das Mario und 
seine Freunde in weit entfernte Galaxien bringt, 
wo neue Gefahren, aber auch neue Verbündete 
warten.                                      

Demnächst: The Piano Tuner ▪ DJ Ahmet ▪ I Swear ▪ Plitsch Platsch ▪ LOL 2.0
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Samstag, 30. Mai 2026, 18.00 Uhr
Meisterschaftsspiel

3. Liga – SV Slavonija Bern

Sportplatz Rötschmatte Ins

Samstag, 30. Mai 2026, 12.00 Uhr
Meisterschaftsspiel

Junioren Da – FC Aarberg

Sportplatz Muttli Müntschemier

Während der Bauphase keine Spiele

Samstag, 30. Mai 2026, 16.00 Uhr
Meisterschaftsspiel

4. Liga – FC Grünstern

Rebenweg 5, 3235 Erlach

An die Person, die die Absperrstange 
angefahren und an den Buchenhag ge-
stellt hat, soll sich unverzüglich beim 
Eigentümer melden, sie wurden be-
obachtet. Ansonsten erfolgt Anzeige 
wegen Fahrerfl ucht.

E34
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DOPPELTE
DOPPELTERégion 

des Trois-Lacs

POISS

Freitag, 5. JuniFreitag, 5. Juni
Samstag, 6. JuniSamstag, 6. Juni

VoranzeigeVoranzeige
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Dauerausstellung Bielstrasse 1, 3232 Ins
032 312 00 30 aquatech.ch

Sanitäre Installationen  – Service  – Reparaturen

mit Boilerauswechslung bis 80% Energie sparen

J132/x

Wir schaffen Ihnen einen Mehrwert 
beim Verkauf Ihrer Immobilie

Lassen Sie eine kostenlose 
Bewertung durchführen.

               Unsere Dienstleitung

           Beratung, Bewertung, Vermarktung
       Organisation vom Verkauf, Notar,   
     Räumen, Umzug bis zur Übergabe
   Wir sind für Sie da!

Unsere Dienstleitung

Beratung, Bewertung, Vermarktung
Organisation vom Verkauf, Notar, 

Räumen, Umzug bis zur Überga
Wir sind für Sie da!

  

Original ohne Rahmen

  

  

Haben Sie sich schon einmal überlegt, 
Gerolfingen

Peter Mathys
076 251 11 66
peter.mathys@remax.ch

Ihre Liegenschaft zu verkaufen?

Marlene Gehri
079 464 55 37

marlene.gehri@remax.ch

Gerolfingen

Peter Mathys
076 251 11 66
peter.mathys@remax.ch

Ihre Immobilienprofis aus der Region

Marlene Gehri
079 464 55 37

marlene.gehri@remax.ch

Remax Gerolfingen
Hauptstrasse 34
2575 Gerolfingen

Remax Gerolfingen
Hauptstrasse 34
2575 Gerolfingen

Gerolfingen

Peter Mathys
076 251 11 66
peter.mathys@remax.ch

persönlich - kompetent - erfahren

Marlene Gehri
079 464 55 37

marlene.gehri@remax.ch

Remax Gerolfingen
Hauptstrasse 34
2575 Gerolfingen

Ihre Immobilienprofis aus der Region

persönlich - kompetent - erfahren
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Fakturierung

Bitte geben Sie mit Ihrem
Insertionsauftrag die richtige

Faktura-Adresse bekannt.

Für Rechnungen, 
welche nachträglich 

umadressiert werden müssen, 
werden Fr. 35.– 

Umtriebsentschädigung 
erlangt.

Anzeiger Region Erlach

Heissfolienprägung | Blindprägung | Hoch-
prägung | Tiefprägung | Letterpress 
auf handgeschöpftem Büttenpapier
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� DER RÄUMERTER 
�DERBANGERTERDERRÄUMT

-Räumungen 
-Entrümpelungen 

-Mithilfe beim Loslassen 

Ken Bangerter 079 275 83 39 
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Suchen Sie einen  

Bau-Allrounder 
für Projekte im und ums Haus? 

 
 

     Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren: 
 

                    Meso’s Work GmbH 
     Roland Metzler, Ins, 079 639 06 78   
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